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Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse 
und Höhlenbrüter:
Fledermaus- und Nistkästen
in Nachbargrundstück anbringen,
jeweils 30 Stück im 500 m Radius,
Mindestabstand Nistkästen 10 m
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Birkenbestand auf
verbleibendem Rand-
bereich der Miete ist
zwingend zu erhalten

Eichen-Aufforstungen mit Birkenaufwuchs in 
verbleibendem Randbereich zwingend zu erhalten

CEF-Maßnahmen Haselmaus:
Aufwertung von Stufe V auf I,
hier Waldrand in fünf Bereichen, 
d.h. jeweils fünf mal "Buchten" 
durch Entnahme von Fichten in 
den Abstandsflächen auflichten,
Nahrungssträucher im Frühjahr
2023 pflanzen, ergänzend Tot-
holzhaufen einbringen, jeweils 
an den Rändern drei Haselmaus-
kobel bzw. -kästen je Bucht im 
Abstand von mind. 25 m zuein-
ander an Bäumen aufhängen

angepasste Grenze des 1. Rodungsab-
schnittes 2022/23 aufgrund der Ortsbe-
gehung am 24.01.2023, abweichend von 
den Antragsunterlagen vom 11.07.2022 
im Plan "Zeitfenster der Rodungen in den 
Bauabschnitten BA X und BA XI" 
M 1 : 1.000

bisherige Abgrenzung der Rodungsabschnitte ent-

sprechend der Antragsunterlagen vom 11.07.2022

2. Rodungsabschnitt 
2023/24

geplante Abstandsflächen
im Westen mit 1.588 m²,
dies entspricht bei einer 
Aufwertung auf Stufe I 
rechnerisch 1,06 Revieren

Brombeerbestand mit Freischneider
mähen, Mindestabstand zum Boden
von 10 cm zwingend einhalten, Mäh-
gut muss auf Fläche verbleiben, Ab-
räumen ab Anfang Mai (ggf. bei 
warmer Witterung bereits ab Mitte 
April, vorab bei Tierökologen er-
kundigen)

Rodung des Fichtenaltbestandes
und Wurzelstockentnahme bis 
Februar 2023, Abtransport der 
gefällten Bäume über Norden

Bis Ende Februar Rodung der zwei
Stiel-Eichen mit Stammabbruch, 
keine Höhlen vorhanden 
(laut Prüfung am 24.01.2023).

Ab Anfang Mai (ggf. später, sofern ein 
kühles Frühjahr vorherrscht) sind die
durch Windwurf randlich angehäuften 
Stammteile bei wärmeren Temperaturen 
zu entfernen, da es sein kann, dass die
Haselmaus in diesen Strukturen über-
wintert. 
Kein Befahren der Fläche im Vorfeld.

1. Rodungsabschnitt 
2022/23

KIESABBAUGEBIET HÖLLKREUT
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Antragssteller:

Firma Eichstetter 
Kieswerk - Erdbau - Recycling
Landshuter Straße 7
84095 Furth

Grundstücksgrenzen, Flurnummern

ursprünglicher Geländeverlauf laut Katasterkarte

Planungsgebiet "Erweiterung Südwest" 
Bauabschnitte BA X und XI, 2,2 ha,
davon 1,93 ha geplante Abbaufläche
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M 1 : 1.000
CEF-MASSNAHMEN HASELMÄUSE

Einzelbaum (B 313) mit Höhlen und / oder Toholz-
strukturen (Biotopbaum), E = Stiel-Eiche, 
Bu = Rot-Buche, Bi = Birke, V = Vogel-Kirsche

1. RODUNGSABSCHNITT 

CEF-Maßnahmen Haselmaus, konkrete Vorgaben
zu Auflichtung, Einbringen von Totholz und Unter-
pflanzung mit Nahrungssträuchern

CEF-Maßnahmen

sonstige Planzeichen

Rodungsmaßnahmen im 1. Rodungsabschnitt 2023
Rodung des Fichtenaltbestand mit Wurzelstockent-
nahme bis Ende 02/2023 / Brombeerbestand mit 
Freischneider mähen, mind. 10 cm Bodenabstand, 
Abräumen des Mähgutes ab Anfang Mai

Pflanzung Nahrungssträucher innerhalb aufgelichteter Buchten
   

flächige Pflanzung autochthoner Gehölze, im Dreicksverband, Pflanz-
abstand  1 x 1 m, pro Bucht 75 Pflanzen (insgesamt 375 Sträucher)
   

Pflanzqualität: verpflanzte Sträucher, mind. 3-5 Grundtriebe
Corylus avellana                           Haselnuss
Rhamnus frangula                        Faulbaum
Rubus spec.                                  Brombeere
Sambucus nigra                            Schwarzer Hollunder
Sambucus racemosa                    Hirsch-Hollunder

gezeichnet:                                  31.01.2023, Linke / Vogg

CEF-Maßnahmen Haselmaus, Kennzeichnung der
aufgewerteten Waldbereich im Nutzungsmosaik als
Grundlage für die Revierberechnung, 1.588 m²

durch Windwurf randlich angehäufte Stammteile 
entfernen, ab Anfang Mai, kein Befahren der Fläche 
im Vorfeld, Fällen der Eichen bis 02/2023

Quelle: Luftbild (www.geoportal.bayern.de) © Bayerische Vermessungsverwaltung 2021, Befliegung vom 22.04.2020


